
G e n e r a l v o l l m a c h t  (GbR, Sozietät, Gemeinschaftspraxis, Partnergesellschaft) 
zur Vorlage beim LRA Garmisch-Partenkirchen – Zulassungsbehörde – 

Postanschrift:  82455 Garmisch-Partenkirchen, Postfach 15 63; Dienstgebäude:  82490 Farchant, Partenkirchner Str. 52 
 

Wir  Weitere Gesellschafter / Partner als Fahrzeughalter sind auf einem gesonderten Blatt mit Unterschrift zu erfassen 
a) Name, Vorname (Gesellschafter, Partner) Geburtsdatum, -ort PLZ, Ort Straße, HausNr. 

 

b) Name, Vorname (Gesellschafter, Partner) Geburtsdatum, -ort PLZ, Ort Straße, HausNr. 

c) Name, Vorname (Gesellschafter, Partner) Geburtsdatum, -ort PLZ, Ort Straße, HausNr. 

 

d) Name, Vorname (Gesellschafter, Partner) Geburtsdatum, -ort PLZ, Ort Straße, HausNr. 

 

Telefon Fax eMail 

beantragen und bevollmächtigen als Fahrzeughalter unter Mitgabe (Kopie) 

des   Personalausweises   des Reisepasses mit Meldebescheinigung  

auf den Namen des Gesellschafters  /  Partners  /  mit dem Zusatz: _______________________________________ 

Name des einzutragenden Fahrzeughalters Vorname Gewerbe: 

folgende Personen bzw. Firmen: 

Name / Firma Vorname PLZ, Ort Straße, HausNr. 

 

 

 

weitere Bevollmächtige auf gesondertem Blatt 

auf die Adresse des      Hauptwohnsitzes      Geschäfts- / Betriebssitzes    

PLZ Hauptwohnsitz Straße, HausNr. 

PLZ Geschäfts-/Betriebssitz  Straße, HausNr. 
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Stand: 01.01.17 
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Fahrzeuge von uns und unseren Kunden (Kundenvollmacht und Lastschriftmandat des Kunden erforderlich – unter 
www.LRA-gap.de zum Ausdrucken)  

  an- und umzumelden  

  sonstige Zulassungsvorgänge (z. B. Kurzzeitkennzeichen, Änderungen o. ä.) zu erledigen. 

Achtung: Bei Ersatzausstellung einer(s)ZB I, ZB II und Fahrzeugbriefes ist eine eidesstattliche Versicherung des 
FzHalters erforderlich. 

 

Gleichzeitig besteht Einverständnis, dass dem Bevollmächtigten die kraftfahrzeugsteuerlichen Verhältnisse und vorhandene 
Gebührenrückstände beim Landratsamt Garmisch-Partenkirchen bekannt gegeben werden dürfen. Die Vollmacht umfasst 
auch die Entgegennahme einer Aufstellung der Gebührenrückstände. 

Wir erklären hiermit, dass alle behördlichen Schreiben der Haltergemeinschaft gegenüber rechtsverbindlich und 
wirksam sind, auch wenn sie nur dem Fahrzeughalter (Zustellungsbevollmächtigten) zugestellt werden. 
 
 
 
___________________________________ _______________________________ _______________________________ 
Ort, Datum a) Unterschrift b) Unterschrift 
 
 
 _______________________________ _______________________________ 

 c) Unterschrift d) Unterschrift 

 

 

 

 

 

 

Änderungen, insbesondere bei den Bevollmächtigten sind im eigenen Interesse unverzüglich mitzuteilen. 
Streichungen von Bevollmächtigten können formlos erfolgen, zusätzliche sind schriftlich zu melden. 

Achtung: Keine Zulassung (z. B. Neuzulassung, Umschreibung, 
Wiederzulassung) bei fehlendem Original-Lastschriftmandat für 

die KFZ-Steuer und bei KFZ-Steuer-/Gebührenrückstände!!! 


